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2.5 Stand- und Durchgangsplätze für Fahrende
2.5.1 Ziele
Den Fahrenden ist für die Ausübung ihrer traditionellen Lebensweise ausreichend Platz an ge- 
eigneten Lagen und in genügender Qualität zur Verfügung zu stellen (Niederlassungsfreiheit und  
Minderheitenschutz gemäss BV; Art. 3 RPG). Dazu sind im Kanton Zürich die gemäss den Stand-
berichten der Stiftung «Zukunft für Schweizer Fahrende» bestehenden vier Standplätze und  
acht Durchgangsplätze planungsrechtlich zu sichern, und es sind zusätzlich ein Standplatz so- 
wie fünf Durchgangsplätze zu bezeichnen.

2.5.2 Massnahmen
a) Kanton
Der Kanton erarbeitet ein Konzept «Fahrende Kanton Zürich» und bezeichnet eine kantonale 
Fachstelle. Er unterstützt die Fahrenden, die Regionen und die Gemeinden bei der Suche 
nach geeigneten Flächen für Stand- und Durchgangsplätze und prüft insbesondere, inwiefern 
disponible Areale von Bund, Kanton oder Gemeinden zur Verfügung gestellt werden können. 
Er erlässt gestützt auf die regionalen Richtpläne kantonale Gestaltungs pläne und sorgt für die 
Information der Gemeinden sowie der Bevölkerung.

Der Kanton gewährleistet den Bau der zusätzlich benötigten Stand- und Durchgangsplätze 
und die Finanzie rung der zusätzlich erforderlichen Infrastruktur. Er übernimmt Betriebskosten 
der Gemeinden, die die Einnahmen aus der Platzvermietung übersteigen.
 
b) Regionen
Die Regionen Zürich, Limmattal, Glattal sowie Winterthur und Umgebung bezeichnen die be-
stehenden Stand plätze in den regionalen Richtplänen. Die Region Oberland bezeichnet zudem 
einen zusätzlichen Standplatz im regionalen Richtplan.

Die Regionen Limmattal, Knonaueramt, Zimmerberg, Pfannenstil, Oberland und Unterland be-
zeichnen die beste henden Durchgangsplätze in den regionalen Richtplänen. Die Regionen 
Zürich, Glattal, Winterthur und Um ge bung sowie Unterland bezeichnen zudem zusätzliche 
Durchgangsplätze in den regionalen Richtplänen.

Sollte darüber hinaus ein Bedarf für zusätzliche Stand- und Durchgangsplätze bestehen, sind 
die entsprechenden Festlegungen ebenfalls in den regionalen Richtplänen zu treffen.

c) Gemeinden
Die Gemeinden betreiben die Stand- und Durchgangsplätze und erstellen ein kostendeckendes  
Betriebs kon zept.
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